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„Numerus Clausus“ muss reformiert werden
Auswahl zum Medizinstudium teilweise verfassungswidrig
von Andreas Steier MdB

Am 19. Dezember 2017 hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) ent-
schieden, dass das Auswahlverfahren 
zum Medizinstudium die Chancen-
gleichheit der Anwärter verletzt und 
teilweise grundgesetzwidrig ist.

Um unsere grundsätzlich gute ärzt-
liche Versorgung sicherzustellen, 
müssen mehr Medizinerinnen und 
Mediziner ausgebildet werden. 
Zudem darf nicht vergessen werden, 
dass zahlreiche ausgebildete Medizi-
ner in die Forschung oder Industrie 
gehen. Auch dort brauchen wir ihre 
Expertise dringend. 

Meiner Ansicht nach ist ein Einser-
Abi nicht das alleinige Qualitätskrite-
rium für einen guten Arzt. Medizini-
sche Vorkenntnisse, einschlägige 
medizinische Berufserfahrung und 
soziale Kompetenz sollten ebenfalls 
berücksichtigt werden. Wir brauchen 
mehr Studienplätze, Transparenz bei 
der Studienplatzvergabe sowie eine 
bessere Vergleichbarkeit der Schulab-
schlüsse. Ich begrüße daher die Ent-
scheidung des BVerfG und werde 
mich im Deutschen Bundestag dafür 
einsetzen, die Rahmenbedingungen 
für eine Reform vernünftig zu gestal-
ten. Besonders im ländlichen Raum 

droht uns ein Mangel an Haus- und 
Fachärzten, kleinere Krankenhäuser 
haben bereits heute Schwierigkeiten, 
geeignete Mediziner zu finden. Daher 
begrüße ich ausdrücklich den 2017 
beschlossenen „Masterplan Medizin-
studium 2020“, welcher unter ande-
rem einen Anreiz zur „Landarztquote“ 
beinhaltet. Demnach können die 
Bundesländer bis zu zehn Prozent der 
Medizinstudienplätze vorab an 
Bewerber vergeben, die sich verpflich-
ten, nach Abschluss des Studiums 
und der fachärztlichen Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin für bis zu 
zehn Jahre in der hausärztlichen Ver-
sorgung in unterversorgten bzw. 
durch Unterversorgung bedrohten 
ländlichen Regionen tätig zu sein. 

Kommunalpolitisches Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement ist heimat- und identitätsstiftend
Die Kommunalpolitische Vereinigung 
der CDU und CSU Deutschlands (KPV) 
spricht sich für bessere Rahmenbe-
dingungen der freiwilligen Arbeit in 
der Kommunalpolitik aus. 

„Über 350.000 Menschen engagie-
ren sich langfristig für unser Gemein-
wesen allein im kommunalpoliti-
schen Ehrenamt. Das ist gelebte 
Demokratie! Hinzu kommen Ehren-
beamte der freiwilligen Feuerwehren. 
Beim kommunalen Ehrenamt geht es 
um die Wahrnehmung von Aufgaben 
innerhalb der Selbstverwaltung. Es 
darf nicht durch das Rentenrecht oder 
durch Regelungen der Sozialversiche-
rung unattraktiv gemacht werden“, 

erklärt der KPV-Bundesvorsitzende 
und kommunalpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Christian Haase MdB.

Im Rahmen ihrer Bundesvertreter-
versammlung in Braunschweig am 
11. November haben die Delegierten 
der KPV in ihrem Leitantrag gefordert, 
dass die Aufwandsentschädigungen 
des kommunalen Ehrenamts in der 
Sozialversicherung freigestellt wer-
den. Dies ist möglich indem diese 
nicht den sogenannten Einkommen 
aus selbstständiger Tätigkeit gleichge-
stellt werden.

„Wir fordern eine deutliche Erhö-
hung der steuerlichen Freibeträge 

und halten eine Sonderregelung für 
das kommunale Ehrenamt durchaus 
für gerechtfertigt und vertretbar, denn 
hier geht es um die Keimzelle unserer 
Demokratie“, so Haase weiter.

„Ehrenamtliches Engagement ist 
heimat- und identitätsstiftend. Wir 
wollen daher die bestehenden Ehren-
amtsstrukturen in unseren Kreisen, 
Städten und Gemeinden stützen. „Ich 
danke allen, die sich für ihre Heimat 
einsetzen“, resümiert Haase.

Den Leitantrag der KPV-Bundesver-
treterversammlung vom 11. Novem-
ber 2017 können Sie unter http://bit.
ly/2ilGYUk abrufen.
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Erhalt der Europäischen Regionalpolitik
Initiative der kommunalen Spitzenverbände
Der Deutsche Städtetag, der Deutsche 
Landkreistag und der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund setzen 
sich für einen Erhalt der Europäi-
schen Regionalpolitik auch in der 
kommenden Förderperiode nach 
2020 ein. Deshalb unterzeichneten 
die drei kommunalen Spitzenver-
bände gemeinsam die Grundsatzer-
klärung zur Allianz für die Kohäsions-
politik. „Durch den erwarteten 
Austritt des Vereinigten Königreiches 
aus der Europäischen Union muss 
künftig mit Kürzungen im Haushalt 
der EU gerechnet werden, die gerade 
in wirtschaftlich stärker entwickelten 
Mitgliedstaaten dazu führen könnten, 
dass die zur Verfügung stehenden 
Mittel deutlich reduziert werden“, so 
die Hauptgeschäftsführer der kom-
munalen Spitzenverbände Helmut 
Dedy (Deutscher Städtetag), Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke (Deutscher 
Landkreistag) und Dr. Gerd Landsberg 
(Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund). „Durch die Unterzeichnung 
der Erklärung wollen wir deutlich 
machen, dass die europäische Struk-
turpolitik in den deutschen Städten, 

Landkreisen und Gemeinden wich-
tige Impulse setzt und die Zuschuss-
förderung trotz erwarteter Kürzungen 
flächendeckend erhalten bleiben 
muss.“

Die europäischen Mittel würden in 
vielfältiger Art und Weise für Infra-
strukturprojekte und zur Unterstüt-
zung von Unternehmen eingesetzt, 
von denen die Bürger unmittelbar 
profitierten. „Dies stärkt auch den 
europäischen Zusammenhalt und das 
entsprechende Bewusstsein, da diese 
Mittel vor Ort sichtbar zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse einge-
setzt werden“, so die Hauptgeschäfts-
führer.

Der Präsident des Europäischen 
Ausschusses der Regionen, Karl-
Heinz Lambertz, begrüßte die Unter-
zeichnung der Grundsatzerklärung 
durch die drei kommunalen Spitzen-
verbände: „Ich freue mich, dass die 
kommunale Ebene in Deutschland 
ein starkes Signal für den Erhalt der 
Europäischen Regionalpolitik setzt. 
Die Kohäsionspolitik sorgt für Inves-
titionen in Infrastrukturen und 

Humankapital durch einen partizipa-
tiven Ansatz, mit dem regionale, 
lokale und zivilgesellschaftliche 
Akteure zur Gestaltung regionaler 
und europäischer Integration beitra-
gen, mit einem klaren europäischen 
Mehrwert. Wir werden zusammenar-
beiten, um diese Politik nach 2020 
nicht nur zu verteidigen, sondern 
auch zu verstärken.“ 

Hintergrund

Befürworter der EU-Kohäsionspo-
litik aus verschiedenen EU-Mitglied-
staaten haben sich zu einer Allianz für 
die Kohäsionspolitik zusammenge-
schlossen, weil sie der Ansicht sind, 
dass diese Politik auch weiterhin eine 
tragende Säule für die Zukunft der EU 
sein sollte. Die Allianz wurde durch 
die Zusammenarbeit zwischen den 
führenden europäischen Verbänden 
von Kommunen und Regionen und 
dem Europäischen Ausschuss der 
Regionen ins Leben gerufen. 

Mehr zur Allianz für die Kohäsi-
onspolitik und zur betreffenden 
Erklärung: http://cor.europa.eu/de/
takepart/Pages/cohesion-alliance.
aspx 

EU-Kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

EU Bürger-Informationszentren 
In Deutschland gibt es 41 „Europe 
Direct“–Informationszentren, über-
wiegend in kommunaler Trägerschaft. 
Unter dem Markenzeichen „Europe 
Direct“ stehen den Bürgern folgende 
vier Angebote zur Verfügung:

• Die „Europe Direct“–Informations-
zentren fungieren als Kontaktstel-
len vor Ort. Sie bieten Informatio-
nen und Auskunft zu allen 
EU-Angelegenheiten und stehen 
zur persönlichen Bearbeitung von 
Anfragen unter Berücksichtigung 
der örtlichen Zusammenhänge zur 
Verfügung.

• Die Informationszentrale „Europe 
Direct“ steht den Bürgern europa-
weit für Anfragen per Telefon, Post 

Sabine Verheyen

oder E-Mail zu sämtlichen EU-The-
men zur Verfügung (Gebührenfreie 
Rufnummer 00800 6 7 8 9 10 11 — 

von 9 bis 18 Uhr).

• Die Europäischen Dokumentati-
onszentren fördern Bildungs- und 
Forschungsvorhaben zur europäi-
schen Integration. Sie stellen 
Unterlagen zur europäischen Poli-
tik zur Verfügung und fördern die 
wissenschaftliche Befassung mit 
EU-Themen.

• Ein Sprecherteam „Team Europe“ 
besteht aus Fachreferenten, die auf 
Konferenzen oder in Schulen und 
Hochschulen Vorträge zu europäi-
schen Themen halten.

Alle Leistungen von „Europe 
Direct“ können kostenlos in Anspruch 
genommen werden.

• Pressemitteilung http://bit.
ly/2BEvWSc

• Infos http://bit.ly/2zxthrH
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Demografischer Wandel Das Par-
lament hat die Kommission aufgefor-
dert, eine Strategie für den demografi-
schen Wandel zu erarbeiten.

Gleichzeitig haben die Parlamenta-
rier zahlreiche Maßnahmen vorge-
schlagen, wie den durch geringe 
Geburtenraten, Alterung und Abwan-
derung entstehenden Problemen 
begegnet werden kann.

Als maßgebliche Faktoren, die 
Abwanderung auslösen, sieht das Par-
lament mangelnde Infrastruktur, 
schlechte Anbindung, eingeschränk-
ten Zugang zu Sozialdienstleistungen 
und fehlende Arbeitsplätze. Das Parla-
ment fordert daher bzw. schlägt vor

• für die genaue Ermittlung von 
Gebieten mit schweren und dauer-
haften demografischen Nachteilen 
einen generellen Rechtsrahmen 
mit nachvollziehbaren Parametern 
zu schaffen (Demografie, Wirt-
schaft, Umweltauswirkungen und 
Zugänglichkeit);

• eine Definition des Begriffs 
„schwere und dauerhafte demogra-
fische Nachteile“ (Artikel 174 
AEUV und Artikel 121) zu verab-
schieden, mit dem die demografi-
schen Herausforderungen statis-
tisch bestimmt werden können;

• die Strategien für die urbane Ent-
wicklung durch Partnerschaften 
für eine nachhaltige städtisch-
ländliche Entwicklung zu ergän-
zen;

• im mehrjährigen Finanzrahmen 
für die Zeit ab 2020 deutliche und 
überzeugende Impulse mit Blick 
auf die demografischen Herausfor-
derungen zu setzen;

• in die EU-Förderprogramme für 
Regionen mit schweren und dauer-
haften demografischen Nachteilen 
demografische Indikatoren aufzu-
nehmen, bis hin zu einem geson-
derten Budget im Europäischen 
Sozialfonds (ESF);

• die Erweiterung der Folgenab-
schätzung bei EU-Rechtsetzungs-
initiativen hinsichtlich der demo-
grafischen Auswirkungen;

• den BIP-Indikator durch Kriterien 
wie etwa Sozialkapital, Lebenser-
wartung und Umweltqualität zu 
ergänzen;

• die Regelungen über das öffentli-
che Beschaffungswesen für die 

kleinen lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften so zu ver-
einfachen, dass sie die Wirtschaft 
in diesen anfälligen Regionen bes-
ser fördern können;

• eine umfassende IKT-Abdeckung 
in dünn besiedelten Regionen in 
wettbewerbsfähiger Qualität und 
zu wettbewerbsfähigen Preisen zu 
schaffen;

• zu prüfen, ob integrierte Strategien 
für nachhaltige Stadt-Land-Ent-
wicklungen speziell gefördert wer-
den sollten.

Als gute Beispiele, der Abwande-
rung zu begegnen, werden in der Ent-
schließung unter anderem die EU-Ini-
tiativen „intelligente Dörfer“, 
Innovationspartnerschaft „Aktivität 
und Gesundheit im Alter“ und 
„eHealth“ hervorgehoben.

Grundlage der Entschließung sind 
unter anderem Prognosen, dass zwi-
schen 2015 und 2050 in 132 von 273 
NUTS-2-Regionen ein Bevölkerungs-
rückgang zu erwarten ist und dass 
sich das rasche Bevölkerungswachs-
tum in den Entwicklungsländern und 
der Bevölkerungsrückgang in der EU 
voraussichtlich in einer Verringerung 
des Anteils der EU an der Weltbevöl-
kerung von 6,9 Prozent (2015) auf 5,1 
Prozent (2060) niederschlagen wer-
den.

• Entschließung http://bit.ly/2kLilRV

• intelligente Dörfer http://bit.
ly/2oxQ0SF

• Aktivität und Gesundheit im Alter 
http://bit.ly/2dTxZ8t

• eHealth http://bit.ly/2BKoDf3 

Ländlicher Raum - Breitbandini-
tiative Mit der Veröffentlichung eines 
Fünf-Punkte-Plans für den Breit-
bandausbau im ländlichen Raum hat 
das europäische Netzwerk der Breit-
bandkompetenzzentren (BOC) seine 
Arbeit aufgenommen.

Die BOC (Broadband Competence 
Office) sollen die Kommunen über 
Möglichkeiten effizienter Breitban-
dinvestitionen beraten und Orientie-
rungshilfen für öffentliche oder pri-
vate Breitbandprojektträger, Nutzer 
oder Investoren geben. Dafür sollen 
alle Informationen rund um das 
Thema Breitband, wie Finanzierung, 
Technologie oder Regulierungsfra-
gen, an einer nationalen Stelle kon-

zentriert werden. Für den Erfolg die-
ser Breitbandinitiative vom 20. 
November 2011 sind in dem Fünf-
Punkte-Plan folgende Maßnahmen 
angekündigt worden:

1. Die Mitgliedstaaten und privaten 
Investoren werden aufgefordert, 
aktuelle und detaillierte Karten für 
die Bereiche aufzustellen, in denen 
wesentliche Breitbanddienste feh-
len.

2. Für Regionen mit geringer ländli-
cher Breitbandabdeckung werden 
bis Juni 2018 „Breitbandmissio-
nen“ mit Experten berufen, die 
technische Hilfe leisten, um die 
administrativen und finanziellen 
Engpässe für den Breitbandausbau 
zu beseitigen.

3. Es wird bis April 2018 eine 
„gemeinsame Methodik“ für die 
Planung, Berichterstattung und 
Überwachung von Breitbandinves-
titionen geschaffen.

4. Der ländlichen Breitbandversor-
gung wird bei der Neuprogrammie-
rung von Struktur- und Investiti-
onsfonds Priorität eingeräumt. 
Eine entsprechende Checkliste soll 
bis April 2018 fertiggestellt wer-
den.

5. Es wird ein „Rahmenplan für länd-
liche Breitbandprojekte“ entwi-
ckelt, um den lokalen Gemein-
schaften bei der praktischen 
Durchführung erfolgreicher Pro-
jekte zu helfen, bis März 2018 
erfolgreiche Projekte auf den Weg 
zu bringen.

Nur 40 Prozent der ländlichen 
Haushalte haben einen Hochge-
schwindigkeits-Internetzugang, ver-
glichen mit 76 Prozent der gesamten 
Haushalte in der EU.

• Pressemitteilung (Englisch) http://
bit.ly/2AkwgZI

• Fünf-Punkte-Plan (Englisch) 
http://bit.ly/2zob5Wf

• BOC (Englisch) http://bit.
ly/2AzsknB

Elektrofahrzeuge – Infrastruk-
turkosten Die Kommission hat einen 
Aktionsplan zur Infrastruktur von 
emissionsarmen Fahrzeugen vorge-
legt.

Der Plan vom 08. November 2017 
enthält unter anderem eine Reihe von 
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Vorschlägen und Maßnahmen für 
Ladesäulen und Wasserstofftankstel-
len. Ziel ist die Nutzung von Syner-
gien zwischen den nationalen Plänen, 
die Schließung von Lücken im trans-
europäischen Verkehrsnetz (TEN-V) 
und die Ankurbelung von Investitio-
nen in städtischen Gebieten.

Die erforderlichen Investitionen 
der Mitgliedstaaten in die Infrastruk-
tur einschließlich der TEN-V-Kern-
netzkorridore werden in dem Akti-
onsplan wie folgt geschätzt: Strom 
(904 Millionen Euro bis 2020), CNG 
(357 Millionen Euro bis 2020, 600 
Millionen Euro bis 2025), LNG (Stra-
ßenfahrzeuge 257 Millionen Euro bis 
2025; Schiffsverkehr: 945 Millionen 
Euro für Seehäfen bis 2025 und eine 
Milliarde Euro für Binnenhäfen der 
TEN-V-Kernnetzkorridore bis 2030). 
Alles in allem wird der Investitionsbe-
darf für öffentlich zugängliche Infra-
strukturen für alternative Kraftstoffe 
in der EU auf rund 5,2 Milliarden Euro 
bis 2020 und weitere 16 bis 22 Milliar-
den Euro bis 2025 geschätzt. Um die-
sem erheblichen Bedarf gerecht zu 
werden, sollen die öffentlichen För-
dermittel als Anreize für private 
Investitionen — auch über innovative 
Finanzierungen — eingesetzt werden.

Ende September 2017 gab es 
118.000 öffentlich zugängliche Lade-
punkte für Elektrofahrzeuge, 3.458 
Tankstellen für Fahrzeuge und Schiffe, 
die mit komprimiertem Erdgas (CNG) 
oder mit Flüssigerdgas (LNG) ange-
trieben werden, sowie 82 Tankstellen 
für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. 
Derzeit gibt es unterschiedliche Her-
angehensweisen und politische Rah-
menbedingungen in den Mitglied-
staaten bei Umsetzung der Richtlinie 

über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe vom 22.  Okto-
ber 2014 (2014/94/EU).

• Aktionsplan http://bit.ly/2Cu6EK2

• Analyse Deutschland (Englisch) 
http://bit.ly/2CzQNaG

• Richtlinie 2014/94/EU vom 
22.10.2014 http://bit.ly/2CmGEBp 

Elektrofahrzeuge – städtischer 
Investitionsbedarf Für die Schaffung 
einer ausreichenden städtischen Inf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge 
besteht ein enormer Investitionsbe-
darf.

Der von der Kommission am 8. 
November 2017 vorgelegte Aktions-
plan zur Infrastruktur von emissions-
armen Fahrzeugen enthält — unter 
der Annahme, dass der Anteil von Per-
sonenkraftwagen und leichten Nutz-
fahrzeuge sieben Prozent erreicht —
zum Investitionsbedarf in den 
städtischen Bereichen folgende Anga-
ben:

• „Bis 2020 würden 440.000 öffent-
lich zugängliche Ladepunkte 
gebraucht — ein erheblicher 
Anstieg gegenüber heute. Dies 
könnte Investitionen von bis zu 3,9 
Milliarden Euro in öffentlich 
zugängliche Ladepunkte erforder-
lich machen. Die geschätzte Zahl 
der Ladepunkte beruht auf der 
Annahme, dass 1,1 Ladepunkte pro 
Fahrzeug erforderlich sind und ein 
Zehntel der Ladepunkte öffentlich 
zugänglich sein wird. Neben den 
öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten werden bei diesem Szenario 
rund vier Millionen private Lade-
punkte benötigt.

• Bis 2025 würden etwa fünfmal so 
viele — nämlich rund zwei Millio-
nen — öffentlich zugängliche 
Ladepunkte benötigt. Steigt der 
Anteil der Schnellladeinfrastruktur 
auf fünf bis 15 Prozent der gesam-
ten Ladeinfrastruktur, könnten ab 
2021 Investitionen in Höhe von 2,7 
bis 3,8 Milliarden Euro jährlich 
erforderlich sein. Für die Kosten-
schätzungen wird von durch-
schnittlichen Kosten in Höhe von 
5.000 Euro für Normal- und von 
30.000 Euro für Schnellladepunkte 
ausgegangen.

Unter der Annahme, dass 70 Pro-
zent der benötigten Infrastruktur auf 
städtische Gebiete entfällt, besteht 
2020 ein Investitionsbedarf von 2,7 
Milliarden Euro. Von 2020 an bis 2025 
könnten in städtischen Gebieten 
Investitionen von 1,9 - 2,7 Milliarden 
Euro jährlich erforderlich sein.“

• Aktionsplan Seite 4 http://bit.
ly/2Cu6EK2

Fo
to

: w
w

w
.fl

ic
kr

.d
e 

- a
vd

a-
fo

to
 - 

CC
 B

Y-
SA

 2
.0



12 | Kommunal relevant | Januar 2018

Elektrofahrzeuge – EU Vor-
schläge für Städte Die städtische Inf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge sollte 
auch für gemeinsam genutzte Fahr-
zeugflotten, elektrische Fahrräder 
und Krafträder zugänglich sein.

Das ist einer der Vorschläge im 
Aktionsplan der Kommission zur Ver-
besserung der Nutzungsmöglichkei-
ten von emissionsarmen oder emissi-
onsfreien Fahrzeugen vom 8. 
November 2017. Darüber hinaus ent-
hält der Aktionsplan angesichts des 
Mangels an Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge in städtischen und stadtna-
hen Gebieten folgende Anregungen 
und Vorschläge:

• Da nicht alle Nutzer die Möglich-
keit haben, Elektrofahrzeuge bei 
sich zu Hause aufzuladen, müssen 
Lösungen für Wohn- und 
Geschäftsgebäude geschaffen oder 
Ladepunkte mit anderer Infra-
struktur (z. B. Laternenpfosten) 
kombiniert werden.

• Es müsse untersucht werden, wie 
sich die Infrastruktur für Heimla-
dung und Schnellladung auf die 
Netzlast auswirkt.

• Wo immer möglich, sollten lokale 
und regionale Behörden die im 
Rahmen des Kohäsionsfonds und 
des EFRE bestehenden Finanzie-
rungsmöglichkeiten für nachhal-
tige städtische Mobilität in 
Anspruch nehmen.

• Informationen über Systeme für 
die Zugangsregelung in Städten 
sollten transparenter gestaltet wer-
den. Dazu gehören auch digitale 
Lösungen, unter anderem Apps für 
Bürger und Unternehmen.

• Die Vorgaben in dem aktuellen Vor-
schlag zur Überarbeitung der 
Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie 
hinsichtlich der Vorverkabelung 
und der Installation von Ladepunk-
ten in Wohn- und Geschäftsgebäu-
den verbessern die Chancen für ein 
flächendeckendes Ladenetz.

• Die Kommission prüft derzeit Mög-
lichkeiten zur Förderung flotten-
spezifischer Lösungen für alterna-
tive Kraftstoffe in Städten, 
einschließlich der Finanzierung 
städtischer Projekte.

In dem Aktionsplan wird schließ-
lich hervorgehoben, dass viele Städte 
bereits Pläne für eine nachhaltige 
städtische Mobilität (Sustainable 

Urban Mobility Plans, SUMP) umge-
setzt haben. Das Konzept habe sich 
bewährt, da es verschiedene öffentli-
che und private Akteure im Bereich 
der städtischen Mobilitätsplanung 
zusammenführt.

• Aktionsplan Seite 17 http://bit.
ly/2Cu6EK2

• SUMP (Englisch) http://bit.
ly/2C6Q2ow

Energieeffizienz von Gebäuden 
Parlament und Rat haben sich am 19. 
Dezember 2017 auf neue Vorschriften 
zur Steigerung der Energieeffizienz 
von Gebäuden vorläufig geeinigt.

Danach ist bis 2050 der Energiever-
brauch des nationalen Gebäudebe-
stands so zu reduzieren, dass die CO

2
-

Emissionen um 80 bis 95 Prozent 
gegenüber 1990 zurückgehen. Die 
Mitgliedstaaten müssen diese Ziel-
vorgabe in langfristigen Renovie-
rungsstrategien so lenken, dass vor-
dringlich der Gebäudebestand mit 
den schlechtesten Energieleistungen 
renoviert wird.

Neu aufgenommen werden in die 
Gebäuderichtlinie Bestimmungen 
über Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge. Da der vorläufig vereinbarte 
Gesetzestext zur Zeit noch nicht 
abrufbar ist, nachfolgend der ein-
schlägige Wortlaut der Presseerklä-
rung des Rates:

„Als Neuerung gegenüber dem 
aktuellen Rechtsrahmen wird in der 
überarbeiteten Richtlinie die Elektro-
mobilität gefördert, indem Mindest-
anforderungen für Gebäude mit mehr 
als zehn Stellplätzen im Hinblick auf 
den Einbau von Ladepunkten für 
Elektroautos festgelegt werden. In 
Nichtwohngebäuden, die neu gebaut 
oder umfangreichen Renovierungen 
unterzogen werden, ist der Einbau 
von mindestens einem Ladepunkt 
und die Vorverkabelung, die den Ein-
bau von Ladepunkten für Elektrofahr-
zeuge für mindestens jeden fünften 
Stellplatz ermöglicht, vorgeschrieben. 
Bis 2025 werden die Mitgliedstaaten 
die Anforderungen für den Einbau 
einer Mindestanzahl von Ladepunk-
ten für alle Nichtwohngebäude mit 
mehr als zwanzig Stellplätzen festle-
gen.“

Nach der Energiesparverordnung 
vom 21. November 2013 sind Nicht-
wohngebäude alle Gebäude, die nach 

ihrer Zweckbestimmung überwie-
gend nicht dem Wohnen dienen, ein-
schließlich Wohn-, Alten- und Pflege-
heimen sowie ähnlichen Einrichtun-
gen. Bürogebäude, Fabriken und 
Einkaufszentren sind danach Nicht-
wohngebäude, für die die neuen Vor-
schriften über Ladestationen gelten 
sollen.

Um einen effizienten Betrieb der 
Gebäude sicherzustellen, sollen unter 
Berücksichtigung der jüngsten tech-
nologischen Entwicklungen Gebäude 
durch folgende Maßnahmen „intelli-
genter“ werden:

• Die Kommission wird einen frei-
willigen Intelligenzfähigkeitsindi-
kator entwickeln, der darüber Aus-
kunft gibt, wie flexibel der 
Gebäudebetrieb an die Erforder-
nisse der Bewohner angepasst wer-
den kann.

• Der Aufbau der Energieeffizienzda-
tenbanken wird präzisiert, sofern 
die Mitgliedstaaten beschließen, 
diese auf freiwilliger Basis zu nut-
zen. Die Datenerhebung wird auf 
öffentliche Gebäude beschränkt 
sein, für die ein Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz ausgestellt 
wurde.

• Die Inspektionen von Heizungs- 
und Klimaanlagen sollen verein-
facht werden. Die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten bei der Festle-
gung angemessener Inspektions-
maßnahmen und der Häufigkeit 
der Inspektionen wird ausdrück-
lich bestätigt. Der einheitliche 
Schwellenwert für alle Inspektio-
nen wird 70 kW betragen.

• Es wird eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt, um möglicherweise 
Inspektionen für eigenständige 
Lüftungssysteme einzuführen.

• Gebäude müssen nur dann bis 
2025 mit Automatisierungs- und 
Steuersystemen ausgerüstet wer-
den, wenn dies technisch und wirt-
schaftlich machbar ist.

• Intelligente Technologien zur Ver-
ringerung des Energieverbrauchs 
und erneuerbare Energien sollen 
gefördert werden.

Die ausdrückliche als „vorläufig“ 
bezeichnete Einigung zwischen Parla-
ment und Rat zur Überarbeitung des 
Regelwerks bedarf noch der förmli-
chen Bestätigung durch das Plenum. 
Es bleibt abzuwarten, ob dann die 
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„grundstücksscharfen“ Detailrege-
lungen über Vorverkabelung, Leer-
rohre und Zahl der Ladesäulen vom 
europäischen Gesetzgeber abgesegnet 
werden.

Der Gebäudesektor hat zur Zeit in 
Europa einen Anteil am Endenergie-
Verbrauch von 40 Prozent. Zwei Drit-
tel der Gebäude in der EU wurden vor 
der Einführung von Energieeffizienz-
standards errichtet und die Renovie-
rungsrate beträgt derzeit nur rund ein 
Prozent pro Jahr. Bei Beibehaltung der 
derzeitigen Renovierungsquote 
würde es ungefähr 100 Jahre dauern, 
um einen emissionsarmen Gebäude-
bestand zu erhalten.

• Pressemitteilung Rat http://bit.
ly/2C5mQBo

• Pressemitteilung Kommission 
http://bit.ly/2Byrt3z

• Gebäudeenergie Deutschland 
http://bit.ly/1DP5nE2 

Stadtentwicklung und Klima-
schutz Kreative Projektideen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung wer-
den besonders gefördert.

Dafür stehen in der (3.) Ausschrei-
bungsrunde der Initiative „Urban 
Innovative Actions“ bis zu 100 Millio-
nen Euro für Klimaschutzmaßnah-
men in folgenden Bereichen zur Ver-
fügung: Anpassung an den 
Klimawandel, Luftqualität, Wohnen, 
Arbeitsplätze und Kompetenzen in 
der lokalen Wirtschaft. Pro Projekt 
können bis zu fünf Millionen Euro 
Cofinanzierung aus dem Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) 
gewährt werden. Der Durchführungs-
zeitraum geförderter Projekte darf 
höchstens drei Jahre betragen. 
Antragsberechtigte sind Kommunen 
mit mindestens 50.000 Einwohnern. 
Die Kommission wird in den Mit-
gliedstaaten im Januar und Februar 
2018 auf nationaler Ebene Seminare 
und Webinars durchführen, die den 
Antragstellern dabei helfen sollen, 
fundierte Vorschläge für innovative 
Projektideen einzureichen. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30. März 
2018.

• Leitfaden mit den Ausschreibungs-
richtlinien http://bit.ly/2hCwgKx

• Pressemitteilung http://bit.
ly/2BkTmN0

• Förderaufruf (Englisch) http://bit.

ly/2hCwgKx

UVP Portale Alle Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen (UVP) werden im 
Internet veröffentlicht.

Das erfolgt über das gemeinsame 
Informationsprotal der Länder und 
das Portal des Bundes. Damit wird 
dem neuen europäischen Recht (EU-
Richtlinie 2014/52/EU) entsprochen. 
Danach ist die Öffentlichkeit mit 
Beginn des öffentlichen Beteiligungs-
verfahrens über sämtliche Zulas-
sungsverfahren mit Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) elektronisch 
an zentraler Stelle zu unterrichten. 
Das verbessert den Informationszu-
griff und erleichtert die Beteiligungs-
möglichkeiten für die Öffentlichkeit.

Im UVP-Portal kann abgerufen 
werden, um welche Art von UVP-
pflichtigem Vorhaben es geht, welche 
Behörde das Verfahren durchführt, 
der Verfahrensstand, sowie Ausle-
gungs- und Erörterungstermine. In 
das Portal werden außerdem der UVP-
Bericht, in dem die Umweltauswir-
kungen eines Vorhabens beschrieben 
werden, entscheidungserhebliche 
Berichte und Empfehlungen sowie 
die anschließende Entscheidung zur 
Zulassung oder Ablehnung des Vorha-
bens eingestellt. Die einzelnen Vorha-
ben können entweder auf der Start-
seite über die Suchfunktion bzw. 
durch die Auswahl einer Kategorie 
gefunden werden, oder über die Aus-
wahl eines Vorhabens auf der Karte, 
auf der die Vorhaben mit ihrem 
(zukünftigen) Standort hinterlegt 
sind. Das Portal der Länder, informiert 
zur Zeit über 47 und das des Bundes 
über fünf laufende Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen.

Umweltverträglichkeitsprüfungen 
dienen dazu, die Umweltauswirkun-

gen von bestimmten Vorhaben in 
einem öffentlichen Verfahren früh-
zeitig zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten. Sie sind in Deutsch-
land in die laufenden Zulassungsver-
fahren, etwa nach Immissions-
schutz-, Fernstraßen- oder Bergrecht, 
integriert.

• Informationsportal des Bundes 
http://bit.ly/2lr078y

• Informationsprotal der Länder 
http://bit.ly/2DBCe5D

Arzneimittel in der Umwelt Die 
Kommission arbeitet an der Entwick-
lung eines Konzepts über Risiken von 
Arzneimitteln für die Umwelt.

Im Rahmen einer Onlinekonsulta-
tion werden Rückmeldungen und 
Informationen von Interessenträgern 
zu ihrer Wahrnehmung des Problems 
gebeten. Mittels eines Fragebogens 
soll insbesondere auch der Hand-
lungsbedarf zu bestimmten Maßnah-
men ermittelt werden, denen Priorität 
eingeräumt werden sollte. Ein Hinter-
grundpapier der Kommission, das mit 
dem Fragebogen zur Verfügung 
gestellt wird, beschreibt 30 mögliche 
politische Strategien, die darauf 
abzielen, eine umweltfreundlichere 
und nachhaltigere Verwendung von 
Arzneimitteln zu erreichen. Das 
Papier wurde auf der Grundlage der 
aktuellen Literatur und einer vorheri-
gen Konsultation von Interessenträ-
gern erstellt. Das Hintergrundpapier 
enthält zusätzliche Informationen, 
darunter auch Informationsblätter zu 
den einzelnen Strategien. Jedes Infor-
mationsblatt erläutert den Hinter-
grund, beschreibt die Strategie und 
ihre Ziele, liefert eine kurze Bewer-
tung der Stärken, Schwächen, Chan-
cen und Bedrohungen (SWOT-Ana-
lyse) und enthält eine Liste mit 
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Informationsquellen und Referenzen.

Die Konsultation endet am 21. Feb-
ruar 2018.

Nach einer Untersuchung des 
Umweltbundesamtes (UBA) sind in 
Deutschland mehr als 150 verschie-
dene Arzneimittelwirkstoffe in der 
Umwelt nachgewiesen worden. Das 
Spektrum der gefundenen Wirkstoffe 
ist groß. Am häufigsten werden die 
Rückstände von Schmerzmitteln und 
Antibiotika gefunden. Kläranlagen 
können nicht alle diese Rückstände 
zurückhalten. Deshalb sind sie 
nahezu flächendeckend und ganzjäh-
rig in Bächen, Flüssen und Seen nach-
weisbar.

• Konsultation http://bit.
ly/2CbvpeM

• Fragebogen http://bit.ly/2CaQeqY

• Hintergrunddokument http://bit.
ly/2DxleNU über Download

• UBA http://bit.ly/2lsOdeq

• Häufig gestellte Fragen http://bit.
ly/2BUlXby

Flüchtlinge – Integrationsmaß-
nahmen Die Kommission hat aufge-
rufen, Vorschläge für Integrations-
maßnahmen von Flüchtlingen 
einzureichen.

Anlass ist die Umsetzung des 
Fonds „Asyl, Migration und Integra-
tion“, aus dem Projekte im Bereich der 
Integration finanziert werden kön-
nen. Vorschläge werden für folgende 
Bereiche erbeten:

1. Sensibilisierung für den Beitrag 
von Migranten zu den EU-Gesell-
schaften, wobei Partnerschaften 
zwischen lokalen, regionalen und 
nationalen Behörden sowie der 
Zivilgesellschaft ausdrücklich 
angesprochen werden;

2. Gemeinschaften auf lokaler Ebene 
für die Integration durch Freiwilli-
genarbeit, insbesondere Aktivitä-
ten in den Bereichen Kultur und 
Sport;

3. Unterstützung von Flüchtlingen, 
die aus einem Drittland umgesie-
delt werden;Förderung der raschen 
Integration von Drittstaatsangehö-
rigen in den Arbeitsmarkt durch 
verstärkte Zusammenarbeit und 
Mobilisierung von Arbeitgebern 
und Sozialpartnern;

4. Integration der Opfer von Men-
schenhandel.

Der Aufruf enthält eine ausdrück-
lich als nicht erschöpfend deklarierte 
Liste von infrage kommenden Aktivi-
täten, die aus dem Fonds finanziert 
werden könnten. Vorschläge können 
bis zum 1. März 2017 eingereicht wer-
den.

• Aufruf (Englisch) http://bit.
ly/2yeH9qf

Rückkehrer-Handbuch Die Kom-
mission hat im Amtsblatt ein neues 
„Rückkehr-Handbuch“ veröffentlicht.

Das am 19. Dezember 2017 als 
Empfehlung veröffentlichte Hand-
buch skizziert Anleitungen für den 
Umgang mit Migranten, die in der EU 
kein Bleiberecht erhalten und zurück-
kehren müssen. Zielgruppe des Hand-
buchs sind die für rückführungsbezo-
gene Aufgaben zuständigen 
nationalen Behörden, d. h. Polizei, 
Grenzschutz, Einwanderungsbehör-
den, Personal von Hafteinrichtungen 
und Aufsichtsorganen. Unter anderen 
werden folgende Themen behandelt: 
Förderung der freiwilligen Rückkehr, 
verhältnismäßige Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen, Überwachung 
der zwangsweisen Rückführung, Auf-
schub der Abschiebung, Rückkehr/
Rückführung von Minderjährigen, 
wirksame Rechtsbehelfe, Garantien 
bis zur Rückkehr/Rückführung, 
menschliche und würdevolle Haftbe-
dingungen, Garantien für schutzbe-
dürftige Personen.

• Handbuch http://bit.ly/2pa6X7s 

EFSI verlängert Das Parlament hat 
den Fonds für strategische Investitio-
nen (EFSI) bis 2020 verlängert und 
finanziell aufgestockt.

Das Investitionsvolumen wurde 
von 315 Milliarden Euro auf mindes-
tens 500 Milliarden Euro erhöht. Der 
Fonds will gegen Marktversagen und 
Investitionslücken angehen und risi-
koreiche Projekte finanzieren, die 
andernfalls nicht unterstützt würden. 
Die Investitionen sollten ausgerichtet 
sein auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen, insbesondere für junge Men-
schen, Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit, Energie, Umwelt und 
Klimaschutz, Gesundheitsfürsorge, 
Forschung und Innovation, nachhal-
tigen Verkehr, den digitalen Sektor 

und die Kreativwirtschaft. Weitere 
Neuerungen:

• Der Investitionsausschuss wird 
künftig seine Beschlüsse für ein 
Projekt online veröffentlichen. 
Damit wird klarer erkennbar, dass 
die ausgewählten Projekte ohne 
Unterstützung aus dem EFSI nicht 
zur gleichen Zeit oder nicht im sel-
ben Ausmaß finanziert worden 
wären.

• Der Begriff „Zusätzlichkeit“ für Pro-
jekte, die aus dem EFSI unterstützt 
werden, wird präzisiert.

• Mindestens 40 Prozent der Mittel 
werden in Projekte zur Verwirkli-
chung der Ziele der Klimakonfe-
renz fließen.

• EFSI-Mittel können künftig auch 
für die Sektoren Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur eingesetzt werden.

• Soziale Dienste werden in die Liste 
der förderfähigen Bereiche aufge-
nommen.

• Es wird einfacher, EFSI-Finanzie-
rungen mit Unterstützungen aus 
anderen EU-Finanzierungsquellen 
zu kombinieren, darunter auch die 
europäischen Struktur- und Inves-
titionsfonds (ESIF).

• Angesichts des Erfolgs des EFSI bei 
der Förderung kleiner Unterneh-
men wird der Anteil der Garantie 
für KMU im verlängerten EFSI von 
26 Prozent auf 40 Prozent erhöht.

EFSI wurde 2015 zunächst für 
einen Zeitraum von drei Jahren 
geschaffen und sollte mindestens 315 
Milliarden Euro an Investitionen 
mobilisieren. Nach der Neureglung 
beläuft sich das Gesamtfinanzie-
rungsvolumen für Deutschland auf 
fünf Milliarden Euro und soll 21,7 
Milliarden Euro an Folgeinvestitio-
nen mobilisieren.

• Pressemitteilung Parlament http://
bit.ly/2BFIXP5

• Pressemitteilung Rat http://bit.
ly/2BB7aX5

• Verlängerungsverordnung (zur Zeit 
nur Englisch) http://bit.ly/2CSLjug

• Faktenblatt http://bit.ly/2D7lFOT

• EFSI Deutschland http://bit.
ly/2oK4bFT

Rechnungsführungsgrundsätze 
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EPSAS Der Bundesrechnungshof 
lehnt die angestrebte Einführung 
europäischer Rechnungslegungsstan-
dards für den öffentlichen Sektor 
(EPSAS) ab.

Denn das Ziel des von der Kommis-
sion am 06. März 2013 vorgelegten 
Vorschlags einer nachhaltigen Tragfä-
higkeit öffentlicher Haushalte werde 
verfehlt. In seinem Sonderbericht 
vom 7. November 2017 stellt der Bun-
desrechnungshof unter anderem fol-
gendes fest:

• Für das Projekt hat die Kommis-
sion kein Gesamtkonzept vorgelegt 
und Handlungsalternativen hat sie 
nicht untersucht.

• Es ist davon auszugehen, dass im 
Falle einer verbindlichen Einfüh-
rung von EPSAS auf Bundesebene 
das kamerale System beibehalten 
und daneben ein doppisches Sys-
tem eingeführt werden müsste 
(Parallelsystem). Für Deutschland 
bedeutet dies im Ergebnis hohe 
Einführungskosten, denen fak-
tisch kein Nutzen gegenübersteht.

• Nicht belastbaren Schätzungen der 
Kommission zufolge soll die Ein-
führung von EPSAS allein in 
Deutschland insgesamt bis zu 3,1 
Milliarden Euro kosten. Die tat-
sächliche finanzielle Belastung 
dürfte aus Sicht des Bundesrech-
nungshofes höher ausfallen.

Das Bundesfinanzministerium 
teilt ausdrücklich die Darstellung des 
Bundesrechnungshofes zu den 
wesentlichen Kritikpunkten. Der 
Rechnungshof fordert die Bundesre-
gierung auf, die verbindliche Einfüh-
rung von EPSAS in Deutschland zu 
verhindern.

• Pressemitteilung http://bit.
ly/2AIxgDW

• Sonderbericht http://bit.ly/2AITzJH

• Zusammenfassung http://bit.
ly/2AIxgDW

• Kommissionsvorschlag http://bit.
ly/2BS8NeR

Investitionsplanung — Bera-
tungsdienst (URBIS) Ein neuer Bera-
tungsdienst für städtische Investiti-
onsplanungen ist in Vorbereitung.

Zunächst für eine begrenzte Zahl 
von Vorhaben können Städte jeder 
Größenordnung den Beratungsdienst 

über die Informationsplattform 
URBIS ab dem zweiten Halbjahr 2018 
in Anspruch nehmen. Dabei geht es 
insbesondere um die Umsetzung von 
Einzelprojekten im Rahmen von inte-
grierten Stadtentwicklungsstrategien, 
die für den Markt beispielsweise zu 
riskant oder zu klein sein können, 
etwa in den Bereichen soziale Einglie-
derung, Stadterneuerung oder Ener-
gieeffizienz. Die Unterstützung reicht 
von der Konzeption und der Planung 
bis hin zur Umsetzung von Investiti-
onsprojekten und umfasst eine maß-
geschneiderte technische und finan-
zielle Beratung. URBIS hilft u.a. dabei

• die Investitionsstrategie einer 
Stadt zu verbessern – durch Bera-
tung bei der strategischen Planung, 
Priorisierung und Optimierung 
von Investitionsprogrammen und 
Projekten,

• Projekte und Investitionspro-
gramme so voranzubringen, dass 
sie reif für eine Unterstützung 
durch die Banken sind, etwa mit-
tels Nachfrageanalyse, Hilfe bei der 
finanziellen Strukturierung und 
Prüfung von Entwürfen von 
Finanzhilfeanträgen,

• Möglichkeiten für eine Finanzie-
rung aus den europäischen Fonds 
zu prüfen,

• Kontakte zu Finanzintermediären 
herzustellen und die Durchfüh-
rungsmodalitäten für solche Fazili-
täten festzulegen,

• Finanzierungsansätze zu entwi-
ckeln, die die kommunalen Haus-
halte entlasten.

Für URBIS werden Experten aus 
den verschiedenen Beratungs- und 
Projektdiensten der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) eingesetzt. 
Erforderlichenfalls werden Experten 

mit an Bord geholt, die die Städte 
beraten können, wie sie EU-Mittel mit 
Finanzierungen von nationalen und 
lokalen Förderbanken sowie innovati-
ven Finanzierungsmöglichkeiten 
kombinieren können.

Die Nachfrage nach URBIS-Unter-
stützung seitens der Städte werden im 
zweiten Halbjahr 2018 von der EIB 
und der Kommission bewertet. Wenn 
sich URBIS als erfolgreich erweist, 
könnten zusätzliche Ressourcen 
bereitgestellt werden, um die Initia-
tive fortzuführen, zu verbessern und 
weiter auszudehnen.

• Pressemitteilung http://bit.
ly/2koHuCs

• Plattform (Englisch) http://bit.
ly/2ASjvWH

Eisenbahnsicherheit Angesichts 
der Terror-Angriffe im öffentlichen 
Raum prüft die Kommission auch 
Sicherheitsmaßnahmen im Perso-
nen-Bahnverkehr.

Während für die Sicherheit des 
Luft- und Seeverkehrs das EU-Recht 
relativ weit entwickelt ist, gibt es für 
die Eisenbahn keine vergleichbaren 
Instrumente auf europäischer Ebene. 
Im Rahmen einer Online-Konsulta-
tion werden Bürger, Verbände und 
Behörden um Vorschläge gebeten, die 
zur Verbesserung der Sicherheit für 
Fahrgäste beitragen können. Die 
angestrebten gemeinsamen EU-Vor-
schriften zur Eisenbahnsicherheit 
sollen aber gleichzeitig sicherstellen, 
dass die Eisenbahn ihre Offenheit und 
Zugänglichkeit behält. Die Konsulta-
tion endet am 16. Februar 2018

• Konsultation http://bit.
ly/2C19w0Z

• Online-Fragebogen http://bit.
ly/2Bu042I
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Kommunalpolitische Seminare
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung

Die KommunalAkademie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung möchte gerne 
auf nachfolgende ausgewählte kom-
munalpolitische Kursangebote auf-
merksam machen. 

• Grundlagen der Kommunalpoli-
tik

13. - 15. April 2018 in Königswin-
ter (bei Bonn) / 140,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung) 
 
Mit dem Basiskurs aus unserer 
vierteiligen Seminarreihe „Kom-
munalpolitisches Seminar“ ver-
mitteln wir Ihnen eine praxisge-
rechte 
Einführung in die Rechts- und 
Geschäftsgrundlagen kommunal-
politischer Arbeit. Er eignet sich 
sowohl für kommunalpolitische 
Neueinsteiger als auch für erfahre-
nere Ratsmitglieder. Themen-
schwerpunkte: Mandat und politi-
sche Mitwirkung / Rechte und 
Pflichten / Ratsarbeit und Sit-
zungspraxis. 
 
Weitere Informationen: www.kas.
de/wf/de/17.75033/ 

• Kommunalhaushalt und Neues 
Kommunales Finanzmanage-
ment

02. - 04. Februar 2018 in Königs-
winter (bei Bonn) / 140,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung) 
 
Das Seminar (Aufbaukurs I der Ver-
anstaltungsreihe „Kommunalpoli-
tisches Seminar“) vermittelt die 
Grundlagen kommunaler Haus-
halts- und Finanzpolitik. Themen-
schwerpunkte: Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten trotz 

Finanzkrise / Einführung in den 
Kommunalhaushalt — Doppik/
NKF / Privatisierung: Chancen und 
Risiken. 
 
Weitere Informationen: www.kas.
de/wf/de/17.74998/

• Erfolgreiches Fraktionsmanage-
ment I: Strategisch steuern und 
führen

23. - 25. Februar 2018 in Bad 
Honnef (bei Bonn) / 140,- Euro 
(einschl. Unterkunft und Verpfle-
gung) 
 
Mit unseren Kursen „Erfolgreiches 
Fraktionsmanagement“ (Module I 
und II) bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit zur Vorbereitung auf 
besondere Führungsaufgaben an. 
Themenschwerpunkte Modul I: 
Ziele und Strategien in der Frakti-
onsarbeit / Fraktionsführung und 
Sitzungsmanagement / Strategi-
sche Umsetzung politischer Vor-
haben und Öffentlichkeitsarbeit. 
Hinweis: Das Modul „Fraktionsma-
nagement II - Qualifizierung und 
Personalentwicklung“ findet vom 
23. - 25. November 2018 statt. 
 
Weitere Informationen: www.kas.
de/wf/de/17.74999/

• Politik erfolgreich vermitteln - 
Kommunikation in der Kommu-
nalpolitik

02. - 04. März 2018 in Bad Honnef 
(bei Bonn) / 140,- Euro (einschl. 
Unterkunft und Verpflegung) 
 
Professionelle Kommunikation ist 
nicht mehr nur auf die obersten 

Politikebenen beschränkt. Auch im 
kommunalen Bereich steigen die 
Anforderungen an die ehrenamt-
lich Aktiven. Der Kurs (Aufbaukurs 
III der Seminarreihe „Kommunal-
politisches Seminar“) vermittelt 
Ihnen hierzu wichtige Grundlagen. 
Themenschwerpunkte: Strategien 
- Argumentation - Rhetorik / 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit / 
Training für die Pressearbeit. 
 
Weitere Informationen: www.kas.
de/wf/de/17.75000/

• Kommunalpolitisches Grundla-
genseminar für Frauen

09. - 11. März 2018 in Bad Honnef 
(bei Bonn) / 140,- Euro (einschl. 
Unterkunft und Verpflegung) 
 
In unseren Städten und Gemein-
den fehlt es vielfach immer noch 
an Frauen, die bereit sind, sich im 
Rahmen eines kommunalpoliti-
schen Ehrenamtes zu engagieren. 
Dieses Seminar vermittelt die 
Grundlagen der Kommunalpolitik 
und möchte Frauen ermutigen, 
politische Verantwortung zu über-
nehmen. Eine Hilfestellung für 
alle Frauen, die (neu) in der Kom-
munalpolitik tätig sind oder wer-
den möchten! 
 
Weitere Informationen: www.kas.
de/wf/de/17.75001/


